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Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat die Berufung des Hartplatzhelden e. V.
zurückgewiesen und damit die Vorentscheidung des Landgerichts bestätigt, nach
welcher das private Videoportal der Berufungskläger keine Filmbeiträge von
Amateurfußballspielen innerhalb des Verbandsgebiets des Württembergischen
Fußballverbands (WFV) zeigen darf (siehe IRIS 2008-7: 9).

Dem WFV als Veranstalter der infrage stehenden Amateurspiele komme das
alleinige Verwertungsrecht an ihnen zu. Der Hartplatzhelden e. V. verletze dieses
Recht durch unlautere Nachahmung der Betätigung des WFV im Sinne des
Wettbewerbsrechts.

Die Revision gegen diese Entscheidung wurde wegen ihrer grundsätzlichen
Bedeutung zugelassen.

Pressemitteilung des OLG Stuttgart zu der Entscheidung mit dem Az. 2 U
47/08

http://www.olg-
stuttgart.de/servlet/PB/menu/1240612/index.html?ROOT=1182029&ARCHIV=12409
69
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